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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)  
für den Besuch von Seminaren  
 
der S-N-U  SABINE NIXDORF GmbH  
Industriestraße 100, 59192 Bergkamen-Overberge, Germany 
(im nachfolgenden nur SNU AKADEMIE genannt)  
 
Stand: 09. Juni 2008 

 

1. Anmeldung  

Die Anmeldung zur Teilnahme an Seminaren soll möglichst früh erfolgen. Eine rechtzeiti-
ge Anmeldung liegt im Interesse der Teilnehmer / Auftraggeber. Die Anmeldungen 
werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Mit der Anmeldung erkennt der 
Teilnehmer diese Bedingungen an. Mit der schriftlichen Bestätigung der Teilnahme durch 
die SNU AKADEMIE entsteht die Verpflichtung zur Zahlung des Teilnehmerentgeltes. 

 

2. Lehrgangs-/Seminarkosten  

Die Lehrgangs- /Seminarkosten sind unabhängig von den Leistungen Dritter vom 
Vertragspartner unverzüglich nach Erhalt der Rechnung zu begleichen. Bei Lehrgängen 
mit einer Dauer von mehr als 80 Unterrichtsstunden kann die SNU AKADEMIE die Beträ-
ge in Raten erheben. Die Kosten für den Lehrgang umfassen in der Regel nicht die 
Kosten für Lernmittel und Skripte. 

 

3. Rücktritt und Kündigung  

Ein Rücktritt von der Lehrgangsanmeldung ist bis 14 Tage vor Lehrgangsbeginn ohne 
jegliche Kosten für den Teilnehmer / Auftraggeber möglich. Bei später erfolgter Kündi-
gung ist das Entgelt für den Lehrgang / Seminar oder Lehrgangsabschnitt in voller Höhe 
zu zahlen. Die Stellung von Ersatzteilnehmern ist möglich. Eine Lehrgangs- / Seminar-
kündigung muss in jedem Fall schriftlich erfolgen. Maßgeblich ist der Eingang bei der SNU 
AKADEMIE. Im übrigen berechtigt die Nichtinanspruchnahme einzelner Lehrgangsstunden 
nicht zur Ermäßigung des Rechnungsbetrages. 

 

4. Absage von Veranstaltungen   

Die SNU AKADEMIE hat das Recht, bei ungenügender Beteiligung Lehrgänge / Seminare 
abzusagen. Bereits gezahlte Entgelte werden erstattet, weitergehende Ansprüche sind 
ausgeschlossen. Ein Wechsel der Dozenten / Referenten berechtigt den Teilnehmer / 
Auftraggeber nicht zum Rücktritt vom Vertrag. 
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5. Haftung   

Wird ein Lehrgang/Seminar abgesagt, in dessen Verlauf abgesetzt, oder fallen einzelne 
Stunden eines Lehrganges / Seminars aus, haftet die SNU AKADEMIE nur für grob fahr-
lässiges oder vorsätzliches Verschulden. Die SNU AKADEMIE haftet nicht für Beschädi-
gungen, Verlust oder Diebstahl mitgebrachter Gegenstände oder Kraftfahrzeuge. Im übri-
gen gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Jeglicher Missbrauch der im Rahmen eines 
gerätegebundenen Lehrganges / Seminars zur Verfügung gestellten Software oder 
Hardware kann zu Schadensersatzansprüchen seitens der SNU AKADEMIE oder Dritter 
führen. 

 

6. Ausschluss von der Teilnahme   

Die SNU AKADEMIE ist berechtigt, Lehrgangs- / Seminarteilnehmer in besonderen Fällen, 
z.B. Zahlungsverzug, Nichterscheinen, Störungen der Veranstaltung, von der weiteren 
Teilnahme auszuschließen. Der Vergütungsanspruch seitens der SNU AKADEMIE 
bestimmt sich für den Fall des Ausschlusses nach den Regelungen der Kündigung unter 
Ziffer 3. der Bedingungen. 

 

7. Datenspeicherung  

Mit der Erhebung, automatischen Be- und Verarbeitung der personenbezogenen Daten 
für Zwecke der Lehrgangs- und Prüfungsabwicklung bin ich einverstanden. Ein späterer 
Widerruf dieser Einwilligung bedeutet möglicherweise den Ausschluss von Lehrgang und / 
oder Prüfung. 

 

8. Sonstiges  

Im Falle der Unwirksamkeit einzelner Klauseln dieser Bedingungen bleibt die Wirksamkeit 
der übrigen Bestimmungen unberührt. 

 

9. Erfüllungsort, Gerichtsstand  

a.) Erfüllungsort für Zahlungen an die SNU ist deren Sitz Bergkamen.  

b.) Gerichtsstand für alle Klagen gegen die SNU ist Kamen. Für Klagen der SNU gegen 
den Kunden ist Kamen gleichfalls Gerichtsstand, wenn der Kunde Vollkaufmann ist 
oder keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat. Nimmt die SNU aus einem 
Vertrag mehrere Personen als Gesamtschuldner in Anspruch und sind nicht alle Ge-
samtschuldner Vollkaufmann, so kann die SNU abweichend von Satz 2 (b.) das Ge-
richt des Erfüllungsortes oder auch das Gericht desjenigen Ortes anrufen, an dem ei-
ner der nicht-kaufmännischen Gesamtschuldner seinen allgemeinen Gerichtsstand 
hat. 
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